Fachgebundene Psychotherapie der haus- und fachärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzte vor dem Aus!

Notwendige psychosomatische Patientenbehandlung  ab 2008 nicht mehr möglich!

Die Vereinigung psychotherapeutisch tätiger Kassenärzte (VPK e.V.)

fordert KBV und Krankenkassen zum Handeln auf.

Resolution zur ärztlichen psychotherapeutischen Versorgung

In ihren Verhandlungen zum neuen EBM haben die Vertreter der KBV und der Krankenkassen Regelungen zur angemessenen Vergütung antragspflichtiger Psychotherapieleistungen nach den Psychotherapierichtlinien entsprechend den Vorgaben des § 87 SGB V getroffen.

Davon ausgenommen sind die haus- und fachärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzte mit der Zusatzbezeichnung „Fachgebundene Psychotherapie“, die weniger als 90% Richtlinienpsychotherapie erbringen, obwohl durch die Anpassung der Weiterbildungsinhalte im Frühjahr 2007 sowohl von Bundesärztekammer als auch von KBV die Richtlinienfähigkeit dieser Leistungen in den Indikationen des jeweiligen Fachgebietes ausdrücklich bestätigt wurde.

Die Regelungen im neuen EBM führen dazu, dass diese Leistungen wirtschaftlich nicht mehr erbracht werden können. In der alltäglichen Praxis bedeutet dies, dass ein wesentlicher Versorgungsstrang in der Behandlung schwer kranker Patienten z.B. mit schweren körperlichen Erkrankungen und psychischer Komorbidität, mit Schmerzsyndromen oder somatoformen Störungen wegbricht. Diese Patientinnen und Patienten finden erfahrungsgemäß nur schwer den Weg zu den Fachärzten der sog. Psycho-Gebiete oder den Psychologischen Psychotherapeuten. Damit wird die Versorgung in diesem Bereich noch schlechter als sie unter bisher geltenden gesetzlichen Regelungen schon war. Kranken Menschen wird dadurch die notwendige Hilfe durch psychotherapeutische und psychosomatische Behandlung verwehrt.   

Die Teilnehmer der Jahrestagung der Vereinigung psychotherapeutisch tätiger Kassenärzte (VPK e.V.) fordern KBV und Krankenkassen auf, im neuen EBM Regelungen zu treffen, die diesem skandalösen Missstand endlich Einhalt gebieten und den Forderungen der letzten Deutschen Ärztetage Rechnung tragen.

Einstimmig beschlossen und verabschiedet von der Mitgliederversammlung der VPK am 1.12.2007 in München, gez. F. Neitscher (1.Vorsitzender der VPK)              

